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UN und Europarat EU
 Januar
 Februar
 März
 April

22� Mai – Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) kommt in der Rechtssache 

Scoppola gegen Italien zu dem Schluss, dass 
der Verlust des Wahlrechts in Italien nach einer 

strafrechtlichen Verurteilung mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) im Einklang steht

 Mai
 Juni

2�/3� Juli – Die Venedig‑Kommission des Europarates 
organisiert eine Konferenz über die zehnjährige 

Anwendung des Verhaltenskodex für Wahlen

 Juli
 August

26�/27� September – Der Ausschuss der Vereinen 
Nationen für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen veröffentlicht seine Schlussbemerkungen 
zu Ungarn, die Empfehlungen zum Wahlrecht von 

Menschen mit Behinderungen enthalten

 September
3� Oktober – Die Parlamentarische Versammlung des 

Europarates (PACE) verabschiedet eine Resolution zur 
Garantie von mehr Demokratie bei Wahlen

3� Oktober – PACE verabschiedet eine Resolution zu 
politischen Parteien und zur politischen Vertretung von 

Frauen

 Oktober
 November

10� Dezember – Der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte legt als Thema des 

Internationalen Tags der Menschenrechte 2012 die 
Inklusion und das Recht zur Teilhabe am öffentlichen 

Leben fest

 Dezember

Januar 
Februar 
9� März – Die Europäische Kommission veröffentlicht ihren Bericht 
über die Anwendung der Richtlinie 94/80/EG über das aktive und 
passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen

13� März – Das Europäische Parlament verabschiedet eine 
Entschließung zu Frauen in politischen Entscheidungsprozessen – 
Qualität und Gleichstellung

29� März – Das Europäische Parlament verabschiedet eine 
Entschließung über den Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010: 
Weniger Hindernisse für die Ausübung von Unionsbürgerrechten

März 
1� April – Beginn der Anwendung der Europäischen Bürgerinitiative

April 
9� Mai – Erste Europäische Bürgerinitiative „Fraternité 2020 – 
Mobilität� Fortschritt� Europa“

10� Mai – Die Europäische Kommission veröffentlicht eine Studie 
über die partizipative Unionsbürgerschaft

Mai 
Juni 
Juli 
August 
9� September – Die Europäische Kommission beendet die 
Konsultation über Unionsbürger und ihre Rechte als Europäer 

September  
Oktober 
21� November – Das Europäische Parlament und der Rat 
der Europäischen Union erlassen einen Beschluss über das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013

22� November – Das Europäische Parlament verabschiedet eine 
Entschließung über die Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2014

28� November – Der Ausschuss der Regionen organisiert ein 
Forum über die Rolle lokaler und regionaler Behörden bei der 
Verwirklichung von EU‑Bürgerrechten (Regions and cities ready 
for the European Year 2013: Citizens’ Agenda going local)

November 
3�/4� Dezember – Bei der Konferenz zum Europäischen Tag der 
Menschen mit Behinderungen steht die aktive Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bereichen des 
öffentlichen Lebens im Mittelpunkt

20� Dezember – Der Rat der Europäischen Union erlässt eine 
Richtlinie über die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament für Unionsbürger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen (2013/1/EU, zur Ersetzung der Richtlinie 93/109/
EG vom 6� Dezember 1993)

Dezember 
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7
Beteiligung der EU‑Bürger 
an der demokratischen 
Funktionsweise der EU

Im Jahr 2012 trafen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union Vorbereitungen für die 2014 
stattfindenden Wahlen zum Europäischen Parlament� Sie nahmen einen Vorschlag der Europäischen Kommission 
zur Änderung des EU‑Rechts zur Beteiligung von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten an Wahlen 
zum Europäischen Parlament an� Die Europäische Kommission bewertete die Umsetzung des Wahlrechts von 
Unionsbürgern auf kommunaler Ebene� Eine verstärkte Beteiligung und die Ermittlung von Schwierigkeiten bei der 
wirksamen Beteiligung am bürgerlichen und politischen Leben waren Themen, die im Vorfeld des Europäischen Jahrs 
der Bürgerinnen und Bürger 2013 diskutiert wurden� Mehrere Bürgergruppen haben die Europäische Bürgerinitiative, 
ein neues Instrument zur partizipatorischen Demokratie auf EU‑Ebene, begrüßt; und nach dem Startdatum 
am 1� April 2012 hat die Europäische Kommission bereits einige Initiativen registriert� Die EU‑Mitgliedstaaten 
unternahmen darüber hinaus Reformen, um Wahlen für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich zu machen� 
Damit erkannten sie die Bedeutung der Standards aus der UN‑Behindertenrechtskonvention an�

Mit ihrer Entscheidung, das Jahr  2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 
zu ernennen, wollen das Europäische Parlament 
und der Rat der Europäischen Union 20  Jahre 
Unionsbürgerschaft feiern, ein Konzept, das durch 
den Vertrag von Maastricht eingeführt wurde.1 
Jedem Staatsangehörigen eines EU‑Mitgliedstaats 
wird neben der nationalen Staatsbürgerschaft auto‑
matisch die Unionsstaatsbürgerschaft verliehen.2

Mit der Unionsbürgerschaft einhergehende 
Rechte und Pflichten sind die Beteiligung 
von EU‑Bürgern3 an der demokratischen 
Funktionsweise der Union, einschl ießlich 
Wahlrecht und Wahlrechtsbeschränkungen, 
sowie das Recht auf Beteiligung an der partizi‑
pativen Demokratie. Auf diese Rechte wird im 
vorliegenden Kapitel eingegangen.

1 Beschluss Nr. 1093/2012/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. L 325 
vom 23. 11. 2012, S. 1; weitere Informationen unter: 
http://europa.eu/citizens‑2013/.

2 Europäische Kommission (2012a).
3 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in 

diesem Bericht auf die durchgehende Nennung der 
männlichen und weiblichen Form verzichtet, obwohl 
selbstverständlich beide Geschlechter gemeint sind.

Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Beteiligung der 
EU‑Bürger an der demokratischen Funktionsweise der EU

•	 Die Europäische Bürgerinitiative wird zum 1. April 2012 wirksam 
und bildet die Grundlage für die partizipatorische Demokratie auf 
EU‑Ebene. Die Europäische Kommission registriert im Jahr 2012 
zwölf solcher Initiativen.

•	 Die Vorbereitungen für das Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger 2013 regen Diskussionen und Konsultationen hinsichtlich der 
künftigen Beteiligung der Bürger an den Entscheidungsprozessen 
der EU an.

•	 Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
erörtern Reformen des Wahlsystems, die die Beteiligung von 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten an Wahlen zum 
Europäischen Parlament erleichtern sollen.

•	 Mehrere EU‑Mitgliedstaaten ergreifen entsprechend dem 
UN‑Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK) Maßnahmen, 
um Menschen mit Behinderungen die Wahlbeteiligung zu erleichtern.

•	 In den EU‑Mitgliedstaaten ist die Aberkennung des Wahlrechts 
grundsätzlich weiterhin mit dem Verlust der Rechtsfähigkeit von 
Menschen mit psychosozialen Problemen und Menschen mit 
geistiger Behinderung verknüpft.

http://europa.eu/citizens-2013/
http://europa.eu/citizens-2013/
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7�1� Das Wahlrecht in der EU
7�1�1� Auswirkungen des Wahlrechts von 

Unionsbürgern

Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 22 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) sowie Artikel 39 Absatz 1 und Artikel 40 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
übertragen Unionsbürgern, die ihren Wohnsitz inner‑
halb der EU haben, das aktive und passive Wahlrecht 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
und bei Kommunalwahlen.

Angesichts des bevorstehenden Europäischen Jahres 
der Bürgerinnen und Bürger 2013, das Anlass geben 
soll, 20 Jahren Unionsbürgerschaft und der damit ver‑
bundenen Rechte zu gedenken und diese zu feiern, 
initiierte die Europäische Kommission eine umfassende 
EU‑weite Konsultation über die Unionsbürgerschaft 
„Unionsbürger  – Ihre Rechte, Ihre Zukunft“.4 Aus 
dieser Konsultation soll ein zweiter Bericht über 
die Unionsbürgerschaft hervorgehen, dessen 
Veröffentlichung für 2013 geplant ist;5 hierbei handelt 
es sich um einen Folgebericht des ersten Berichts über 
die Unionsbürgerschaft 2010.6

Die Konsultation war öffentlich, und es waren 
Stellungnahmen von allen EU‑Bürgerinnen und 
‑Bürgern und Organisationen erwünscht, denen die 
Entwicklung der Unionsbürgerschaft ein Anliegen 
ist.7 Rund 12  000  Personen beteiligten sich und 
informierten die Europäische Kommission über 
Hindernisse, auf die sie bei der Ausübung ihrer Rechte 
als Unionsbürger, insbesondere ihres Wahlrechts bei 
Kommunalwahlen und Wahlen zum Europäischen 
Parlament, gestoßen waren.8

„Die Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2014 
bieten Gelegenheit für eine breit angelegte Debatte: 
Ist die Entwicklung in Richtung einer selbständigen 
politischen Union erwünscht? Kann dieses Ziel mit allen 
Mitgliedstaaten oder nur mit Ländern des Euroraumes 
erreicht werden? Die politischen Parteien Europas sind 
aufgerufen, Visionen zu entwickeln und Kandidaten für den 
nächsten Kommissionspräsidenten vorzuschlagen.“
Vizepräsidentin Viviane Reding, Rede mit dem Titel A New Deal for Europe, 
14. März 2012

2012 wurden Anstrengungen unternommen, das 
Wahlsystem für das Europäische Parlament vor den 

4 Europäische Kommission (2012b).
5 Beschluss Nr. 1093/2012/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates, ABl. L 325 vom 23. November 2012, S. 1, 
Randnr. 20.

6 Europäische Kommission (2010).
7 Weitere Informationen zur Konsultation unter: 

http://ec.europa.eu/ justice/newsroom/citizen/
opinion/120509_de.htm.

8 Nemitz, P. (2012).

Wahlen im Jahr 2014 zu reformieren. Am 2. Februar 2012 
nahm der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) 
des Europäischen Parlaments einen zweiten Bericht über 
einen Vorschlag für eine weitreichende Reformierung 
des Akts vom 20. September 1976 zur Einführung all‑
gemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments an.9 Aufgrund der mangelnden 
politischen Unterstützung durch die im Europäischen 
Parlament vertretenen Parteien wurde die Debatte im 
Plenum jedoch verschoben.10

Im November 2012 verabschiedete das Europäische 
Parlament mit großer Mehrheit eine nicht verbind‑
liche Entschließung über die Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Jahr 2014.11 Die Entschließung fordert die 
europäischen politischen Parteien auf, Kandidaten für 
das Amt des Präsidenten der Kommission zu nominieren, 
und drückt die Hoffnung aus, dass die Mitglieder der 
nächsten Kommission aus den Reihen des Europäischen 
Parlaments gestellt werden. Des Weiteren wird in der 
Entschließung vorgeschlagen, die Wahlen, statt im Juni, 
im Mai 2014 abzuhalten, damit die neue Kommission ihr 
Amt am 1. November 2014 aufnehmen kann.

Am 20. Dezember 2012 erließ der Rat der Europäischen 
Union eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 93/109/EG 
vom 6. Dezember 1993 über die Einzelheiten der Ausübung 
des passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament für Unionsbürger mit Wohnsitz 
in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit 
sie nicht besitzen.12 Diese Änderungen sind allerdings 
nicht so weitreichend, wie dies vom Europäischen 
Parlament ursprünglich erhofft wurde. Insbesondere ist 
es nicht möglich, dass Kandidaten bei derselben Wahl 
in mehr als einem Wahlkreis, das heißt in mehreren 
EU‑Mitgliedstaaten, antreten können.13

Die Änderungen verringern einige der Verwaltungslasten 
für die nationalen Stellen und für Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten, die sich nicht im eigenen 
EU‑Mitgliedstaat für das Europäische Parlament zur 
Wahl stellen möchten. Die Änderungsrichtlinie verein‑
facht das Verfahren für eine Kandidatur. Die betref‑
fenden Bürger müssen lediglich erklären, dass ihnen in 
ihrem Herkunftsstaat das passive Wahlrecht bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament nicht aberkannt worden 
ist. Der Wohnsitzmitgliedstaat muss den Herkunftsstaat 
über diese Erklärung in Kenntnis setzen.

9 Europäisches Parlament (2009); vgl. auch: www.europarl. 
europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=580688. Vgl. 
auch: FRA (2012), S. 184.

10 Thenewfederalist.eu (2012).
11 Europäisches Parlament (2012a).
12 Richtlinie 2013/1/EU des Rates, ABl. L 26 vom 26.1.2013, 

S. 27; vgl. auch Rat der Europäischen Union (2012) und 
Europäisches Parlament (2012b), Absatz 40.

13 Europäisches Parlament (2012c).

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-184_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/120509_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/120509_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/120509_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=580688
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=580688
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Vor den Änderungen musste ein potenzieller Kandidat 
eine Bescheinigung seines Herkunftsmitgliedstaats 
vorlegen, in der bestätigt wurde, dass er in diesem 
Mitgliedstaat seines passiven Wahlrechts nicht ver‑
lustig gegangen war. Dieses Verfahren erwies sich als 
Hindernis und trug dazu bei, die Zahl entsprechender 
Kandidaten niedrig zu halten.

In einem von der Europäischen Kommission 2012 heraus‑
gegebenen Bericht wird betont, wie wichtig es für jeden 
Bürger und jede Bürgerin ist, am demokratischen Leben 
der EU teilzunehmen. Dies trifft insbesondere „auf der 
lokalen Ebene zu, auf der die Bürger von den getrof‑
fenen Entscheidungen unmittelbar betroffen sind“.14

Laut diesem Bericht hatten Ende 2010 mehr als acht 
Millionen EU‑Bürger im Wahlalter ihren Wohnsitz in einem 
anderen als ihrem Herkunftsmitgliedstaat.15 Diese Zahl 
hat sich seit Veröffentlichung des ersten Berichts 2002 
über die Anwendung der Richtlinie 94/80/EG über die 
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei 
den Kommunalwahlen deutlich erhöht (auch dank der 
EU‑Erweiterung).16 In Italien beispielsweise stieg die 
Zahl der Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten im 
Wahlalter von 56 000 auf 1 050 000, in Deutschland von 
1 521 000 auf 2 239 641, in Griechenland von 16 000 auf 
114 377, in Irland von 76 000 auf 247 980, in Dänemark 
von 32 000 auf 108 806 und in Portugal von 26 000 
auf 94 157.17

Nur etwa 10  % nutzen jedoch ihr Wahlrecht im 
Wohnsitzstaat.18 In Bulgarien beispielsweise 
haben von den 8500  ausländischen EU‑Bürgern, 
die laut Eurostat  2011 in Bulgarien lebten,19 nur 
248 eine Eintragung in das Wählerregister für die 
Kommunalwahlen im Oktober 2011 beantragt; nur fünf 
haben sich als Kandidaten zur Wahl gestellt.20

Im Bericht 2012 der Europäischen Kommission wurde 
die Umsetzung der Richtlinie 94/80/EG allgemein als 
zufriedenstellend bezeichnet. Dennoch stießen auslän‑
dische EU‑Bürger immer noch auf einige Hindernisse bei 
der Ausübung ihres Wahlrechts bei Kommunalwahlen, 
z. B. mussten sie für einen Mindestzeitraum ihren 
Wohnsitz im betreffenden Mitgliedstaat haben, oder 
es galten für sie kürzere Fristen für die Eintragung ins 
Wählerverzeichnis als für eigene Staatsangehörige.21

Die EU‑Mitgliedstaaten wenden Artikel  5 Absatz  3 
der Richtlinie 94/80/EG unterschiedlich an, wodurch 
es möglich ist, die Ämter zu beschränken, in die 

14 Europäische Kommission (2012c), S. 3.
15 Ebenda, S. 6.
16 Europäische Kommission (2002).
17 Europäische Kommission (2012c), S. 7.
18 Ebenda, S. 8.
19 Eurostat (2012).
20 Bulgarien (2011).
21 Europäische Kommission (2012c), S. 10.

ausländische EU‑Bürger wählbar sind. Diese Situation 
ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

In vielen EU‑Mitgliedstaaten, z. B. in Dänemark, Estland, 
Finnland, Irland, Lettland, Luxemburg, Malta, den 
Niederlanden, Portugal, Schweden, der Slowakei, 
Spanien, Ungarn und im Vereinigten Königreich, 
existieren für EU‑Bürger, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaats besitzen, keine 
Hindernisse, als Bürgermeister zu kandidieren oder 
zum Bürgermeister ernannt zu werden. In anderen 
Mitgliedstaaten dagegen ist die Bekleidung aller 
oder einiger der exekutiven Positionen auf die 
eigenen Staatsangehörigen beschränkt.

In Polen und Slowenien dürfen nur eigene Staatsange‑
hörige Leiter der Kommunalverwaltung werden.

In Belgien ,  Frankreich ,  Italien ,  Litauen ,  der 
 Tschechischen Republik und Zypern können 
EU‑Ausländer Mitglied des Exekutivorgans sein, sie 
dürfen jedoch nicht das Amt des stellvertretenden 
Leiters des Exekutivorgans bekleiden.

Bulgarien, Griechenland und Rumänien wenden alle in 
Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 94/80/EG vorgesehenen 
Beschränkungen an, das heißt, EU‑Bürger, die nicht die 
Staatsangehörigkeit des betreffenden Landes besitzen, 
können dem Exekutivorgan nicht als Mitglieder angehö‑
ren.22 Die Europäische Kommission ist der Auffassung, 
dass weniger restriktive Rechtsvorschriften zu einer 
besseren Integration ausländischer EU‑Bürger und ihrer 
direkten Einbeziehung in das demokratische Leben des 
Wohnsitzmitgliedstaats führen können.23

Die Datenerhebungen zur Teilnahme von Unionsbürgern 
am demokratischen Leben ihres Wohnsitzmitgliedstaats, 
dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, sind von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. In der 
Tschechischen Republik beispielsweise wurden vor den 
Kommunalwahlen am 12./13. Oktober 2012 keine Daten 
über die Teilnahme ausländischer EU‑Bürger gesam‑
melt. In anderen Mitgliedstaaten sammeln statistische 
Ämter aggregierte Daten (Belgien24 und Finnland25) zur 
Teilnahme ausländischer EU‑Bürger und stellen diese 
Daten zur Verfügung.

Fehlende Daten machen es in allen EU‑Mitgliedstaaten 
schwierig, die tatsächliche Teilnahme von EU‑Ausländern 
zu bewerten. Obwohl mehr Daten nützlich wären, ist es 
verständlich, dass staatliche Behörden solche Daten 
nur ungern erheben, da sie in diesem Fall ausländische 

22 Ebenda, S. 13.
23 Ebenda, S. 13.
24 Belgien, Generaldirektion Institutionen und 

Bevölkerung (Direction Générale Institutions et Population/
Algemene Directie Instellingen en Bevolking) (2012).

25 Vgl.: Statistiken Finnland unter: www.stat.fi/til/kvaa/ 
index_en.html.

http://www.stat.fi/til/kvaa/index_en.html
http://www.stat.fi/til/kvaa/index_en.html
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EU‑Bürger bei Wahlen separat erfassen müssten.26 
Beispielsweise waren bei den Kommunalwahlen am 
15. April 2012 in Innsbruck (Österreich) 9633 auslän‑
dische EU‑Bürger im Wählerverzeichnis eingetragen, 
jedoch gibt es keine Informationen darüber, wie viele 
von ihnen tatsächlich gewählt haben.27 Desgleichen 
liegen für die Kommunalwahlen am 7. Oktober 2012 im 
Burgenland (Österreich) keine Daten darüber vor, wie 
viele der im Burgenland lebenden 12 000 EU‑Ausländer, 
von denen 3000  im Wählerverzeichnis eingetragen 
waren, auch tatsächlich zur Wahl gegangen sind.

In Belgien betrug die Quote der wahlberechtigten 
ausländischen Unionsbürger vor der Kommunalwahl 
im Oktober  2012 18,5  % (653  958 potenzielle und 
120  826 eingetragene Wähler).28 In Zypern waren 
12  333  EU‑Ausländer für die Kommunalwahlen im 
Dezember 2011 registriert; 61 kandidierten für ein Amt 
und neun wurden gewählt, darunter zwei griechische 
und sieben britische Staatsangehörige. Jedoch sind 
keine Daten darüber verfügbar, wie viele ausländische 
Unionsbürger tatsächlich zur Wahl gegangen sind.

26 Europäische Kommission (2012c), S. 9.
27 Österreich, Stadt Innsbruck (2012).
28 Belgien, Generaldirektion Institutionen und Bevölkerung 

(Direction Générale Institutions et Population/Algemene 
Directie Instellingen en Bevolking) (2012).

In Finnland gab es bei den Kommunalwahlen am 
28. Oktober 2012 61 617 wahlberechtigte ausländische 
Unionsbürger, wobei 143 als Kandidaten zur Verfügung 
standen.29 In Malta hatten bei den Gemeinderatswahlen 
am 10.  März  2012 rund 1300  EU‑Bürger anderer 
Nationalität das Recht zu wählen; auch hier liegen keine 
Informationen darüber vor, wie hoch die Zahl derer war, 
die tatsächlich gewählt haben.30

In einem Beschluss des italienischen Staatsrates 
(Consiglio di Stato) wurde die Frist für die Eintragung 
ins Wählerverzeichnis für Unionsbürger präzisiert.31 
Alle wahlberechtigten italienischen Bürger werden 
automatisch in die vom Wahlbüro (Ufficio Elettorale) 
erstel l ten Wählerverzeichnisse eingetragen; 
Unionsbürger müssen sich dagegen innerhalb von 
fünf Tagen ab dem offiziellen Wahlaufruf in einem 
speziellen Wählerverzeichnis eintragen. Der Staatsrat 
bestätigte diese Vorgehensweise als obligatorisch 
und befand, dass die fünftägige Frist nicht verlängert 
werden könne. Angesichts des knappen Zeitrahmens 
rief das Innenministerium die Bürgermeister 

29 Zur Anzahl der Wahlberechtigten (des ganzen Landes) 
vgl.: http://192.49.229.35/K2012/e/aanioikeutetut/aoik_ 
kokomaa.html.

30 Malta, Büro der Wahlkommission (2012).
31 Italien, Staatsrat (Consiglio di Stato), Beschluss 

Nr. 01193/2012 vom 1. März 2012.

Abbildung 7.1:  Ämter, die EU‑Ausländer in den lokalen Gebietskörperschaften ausüben können

Anmerkung: *Österreich und Deutschland sind Bundesrepubliken; die Bestimmungen variieren je nach Bundesland.
Quelle: Die Daten stammen aus Europäische Kommission (2012), Bericht der Kommission an das Europäische Parlament 

und den Rat über die Anwendung der Richtlinie 94/80/EG über das aktive und passive Wahlrecht bei den 
Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen, COM(2012) 99 final, Brüssel, 9. März 2012, S. 12, entsprechend von der FRA 2013 aktualisiert
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dazu auf, ausländische Unionsbürger, die nicht im 
Wählerverzeichnis stehen, direkt zu informieren.32

Als Reaktion auf die im Bericht 2012 der Europäischen 
Kommission geäußerte Kritik in Bezug auf das 
Wohnsitzerfordernis änderte die litauische Regierung 
das Gesetz über Gemeinderatswahlen und setzte damit 
die Mindestwohnsitzdauer von fünf Jahren für auslän‑
dische Unionsbürger außer Kraft.33

Auch die slowenische Regierung setzte die auf die 
mangelnde Übereinstimmung ihrer innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften über Kommunalwahlen mit dem 
Unionsrecht bezogenen Bemerkungen der Europäischen 
Kommission um und änderte das Kommunalwahlgesetz 
dahin gehend, dass die Mindestwohnsitzdauer von 
fünf Jahren für ausländische Unionsbürger entfällt.34 
Aufgrund dieser Änderung stieg die Zahl der wahlbe‑
rechtigten ausländischen Unionsbürger von etwa 1200 
auf über 8200.

In dem Bericht der Europäischen Kommission wird auch 
bemängelt, dass Deutschland, Griechenland, Lettland, 
Litauen, Polen, Slowakei, Spanien und die Tschechische 
Republik das Recht ausländischer Unionsbürger auf 
Mitgliedschaft in einer politischen Partei oder auf 
Gründung einer politischen Partei einschränken.35 
Durch die Änderung des finnischen Gesetzes über 
politische Parteien, das am 1. September 2012 in Kraft 
trat, wurden die vorherigen Einschränkungen des 
Rechts ausländischer Unionsbürger auf Gründung einer 
politischen Partei aufgehoben.36

7�1�2� Das Wahlrecht: Tendenzen auf 
nationaler Ebene

Die Verfahren für die verschiedenen Wahlen auf kom‑
munaler, regionaler, nationaler oder gar europäischer 
Ebene werden von den EU‑Mitgliedstaaten festgelegt; 
sie werden nicht durch Unionsrecht bestimmt. Solche 
Verfahrensvorschriften wirken sich, auch wenn sie 
sich nicht speziell auf Unionsbürger beziehen, jedoch 
weiterhin auf die Bedingungen aus, unter denen 
Unionsbürger ihr Recht auf Beteiligung an Kommunal‑ 
und Europawahlen ausüben.

32 Italien, Innenministerium (2012).
33 Litauen, Gesetz zur Änderung der Artikel 2, 35, 36, 87, 89, 90 

des Gesetzes über Gemeinderatswahlen, 2. Oktober 2012.
34 Slowenien, Gesetz zur Änderung des 

Kommunalwahlgesetzes, 25. Oktober 2012.
35 Europäische Kommission (2012c), S. 15.
36 Finnland, Änderung des Gesetzes über politische 

Parteien (372/2012), 15. Juni 2012.

„Die Parlamentarische Versammlung des Europarates 
(PACE) forderte die Mitgliedstaaten des Europarates 
dazu auf, die Beteiligung von Bürgern am Wahlprozess 
wie folgt zu fördern: allen Bürgern die Ausübung ihres 
Wahlrechts durch Vertretung bei der Stimmabgabe, durch 
Briefwahl oder elektronische Stimmabgabe zu ermöglichen, 
vorausgesetzt, dass das Wahlgeheimnis und die Sicherheit 
der Wahl gewahrt werden; im Ausland lebenden 
Bürgern, für die nach dem Gesetz Einschränkungen wie 
Wohnsitzdauer im betreffenden Staat gelten, die Teilnahme 
am Wahlprozess erleichtern, wobei zu gewährleisten 
ist, dass die Einrichtung von Wahllokalen im Ausland 
nach transparenten Kriterien erfolgt; schutzbedürftigen 
Gruppen (Menschen mit Behinderungen, Analphabeten 
usw.) die Ausübung ihres Wahlrechts zu garantieren, 
indem Wahllokale und Wahlunterlagen entsprechend 
deren Bedürfnissen anzupassen sind; Rechtsvorschriften 
abzuschaffen, die die allgemeine, automatische und 
willkürliche Aberkennung des Wahlrechts aller im 
Gefängnis einsitzenden Personen unabhängig von der Art 
oder der Schwere ihres Vergehens vorsehen.“
PACE‑Resolution 1897 (2012) Ensuring greater democracy in 
elections (Mehr Demokratie bei Wahlen garantieren)

Die EU‑Mitgliedstaaten unternehmen Schritte, um 
die Beteiligung an Wahlen beispielsweise durch 
die Möglichkeit der Briefwahl, der elektronischen 
Stimmabgabe, der vorzeitigen Stimmabgabe oder sogar 
der Stimmabgabe aus dem Ausland zu erleichtern.

Die Rechtssache Sitaropoulos und andere37 befasste sich 
schwerpunktmäßig mit dem Wahlrecht für im Ausland 
lebende Staatsbürger. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) war der Auffassung, 
dass kein internationaler Vertrag die Staaten dazu 
verpflichte, für die Ausübung des Wahlrechts von im 
Ausland lebenden Staatsbürgern zu sorgen. Die grie‑
chische Verfassung sieht für den Gesetzgeber zwar 
die Möglichkeit vor, dieses Recht einzuräumen, jedoch 
wurde bisher kein politischer Konsens zur Erlassung 
entsprechender Rechtsvorschriften erzielt. Der EGMR 
befand, dass der grundlegende Inhalt des Wahlrechts 
des Beschwerdeführers in der vorliegenden Sache nicht 
beeinträchtigt worden sei.38

Wie bereits im Vorjahr war auch 2012 das Wahlrecht 
für im Ausland lebende Bürger Thema fortlaufender 
Debatten in mehreren EU‑Mitgliedstaaten. Die zur 
Reformierung der irischen Verfassung eingesetzte 
Constitutional Convention befasst sich beispielsweise mit 
dem Recht im Ausland lebender irischer Staatsbürger, 
an Präsidentschaftswahlen teilzunehmen.39 Dieses 
Gremium kam am 1. Dezember 2012 zu einer ersten 
Sitzung zusammen; die Erörterungen sollen ein Jahr nach 
diesem Datum abgeschlossen sein. In den Sitzungen soll 

37 EGMR, Sitaropoulos und andere/Griechenland, Nr. 42202/07, 
15. März 2012.

38 Ebenda, Randnr. 81.
39 Irland, Lower House of Parliament (2012), Vol. 771 Nr. 5, S. 27.
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entschieden werden, ob zu den jeweiligen Punkten ein 
Referendum zur Verfassungsänderung abzuhalten ist.

Im Vereinigten Königreich können im Ausland lebende 
britische Staatsbürger an Parlamentswahlen teil‑
nehmen; sie verlieren dieses Recht jedoch, wenn sie 
mehr als 15 Jahre im Ausland leben. 2010 beantragte 
ein in Spanien lebender Brite, James Preston, eine 
gerichtliche Überprüfung dieser Rechtsvorschrift im 
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit Unionsrecht. Der 
High Court lehnte diesen Antrag im Dezember 2011 ab. 
Die Klage von James Preston wurde im Juli 2012 verhan‑
delt und wurde vom Court of Appeal im Oktober 2012 
abgewiesen. Die Einlegung von Rechtsmitteln beim 
Supreme Court ist anhängig.40

Abgesehen von den beim EGMR eingelegten 
Rechtsbehelfen41 strebte auch der Gesetzgeber 
eine Änderung der 15‑Jahres‑Regel an.42 Eine 
Änderung zur Abschaffung dieser Regel wurde in 
die Electoral Registration and Administration Bill 
(Gesetzesvorlage über Wählerverzeichnisse und 
Wahlverwaltung) aufgenommen, der das Parlament 
2012 passierte; jedoch wurde die Änderung zurück‑
gezogen, bevor die Gesetzesvorlage die könig‑
liche Zustimmung am 31.  Januar 2013 erhielt.43 Die 
Möglichkeit einer Allparteien‑Anfrage zu diesem 
Thema besteht weiterhin.

Verschiedene EU‑Mitgliedstaaten gewähren im 
Ausland lebenden Staatsangehörigen die Teilnahme 
an Parlamentswahlen, jedoch üben nur wenige 
Bürger dieses Recht aus. In der Slowakei beispiels‑
weise betrug die Zahl der im Ausland registrierten 
Wahlberechtigten im Jahr  2012 8018,44 wobei 7051 
dieser Wahlberechtigten ihr Wahlrecht durch Briefwahl 
ausübten. Bei über 2 553 726 gültigen Stimmen machen 
die Stimmen der im Ausland lebenden Bürger gerade 
einmal 0,28 % der insgesamt in der Slowakei abgege‑
benen Stimmen aus;45 dieser Anteil ist im Vergleich zum 
Jahr 2006 allerdings mehr als doppelt so hoch, damals 
gaben 3427 im Ausland lebende Bürger (0,14 %) ihre 
Stimme bei der Parlamentswahl ab.

Nachdem in Frankreich 2010 die gesetzlichen 
Wahlkreise neu eingeteilt wurden, wurden für die Wahl 
der Vertreter zur französischen Nationalversammlung 
11 Wahlkreise außerhalb Frankreichs und somit eine 

40 Vereinigtes Königreich, Court of Appeal (2012), Preston, R (on 
the application of)/The Lord President of the Council, EWCA 
Civ 1378, 25. Oktober 2012.

41 EGMR, Shindler/Vereinigtes Königreich, Nr. 19840/09, 
eingereicht am 26. März 2009.

42 White, I. (2013).
43 Vereinigtes Königreich, Electoral Registration and 

Administration Act 2013, 31. Januar 2013.
44 Slowakische Nachrichtenagentur SITA (2012).
45 Slowakei, Statistisches Amt der Slowakischen 

Republik (2012).

direkte Vertretung für die im Ausland lebenden 
französischen Staatsbürger geschaffen. Über diese 
neugeschaffenen Wahlkreise zogen bei den fran‑
zösischen Parlamentswahlen 2012 11  gewählte 
Parlamentsmitglieder in die Nationalversammlung ein.

Mit der Verabschiedung eines Gesetzes über das 
Wahlverfahren in Ungarn46 sollte die Wahlreform abge‑
schlossen werden, die durch das neue Grundgesetz 
in Verbindung mit dem Gesetz CCIII über die Wahl 
der Mitglieder zur Nationalversammlung festge‑
legt worden war.47 Obwohl der Gesetzesentwurf 
am 26.  November  2012 angenommen wurde, 
lehnte das Verfassungsgericht in seinem Urteil vom 
4.  Januar  2013 einige wichtige Bestimmungen ab, 
wodurch das Parlament gezwungen ist, das Gesetz 
zu überarbeiten.48 Die von den Verfassungsrichtern 
abgelehnten Bestimmungen betrafen unter 
anderem die Ablösung des Systems der automati‑
schen Wählerregistrierung durch ein neues Schema 
der obligatorischen Registrierung.

Eine nicht von der Entscheidung des Verfassungsgerichts 
betroffene Bestimmung des Gesetzesentwurfs sieht vor, 
das Wahlrecht von im Ausland lebenden Staatsbürgern 
sicherzustellen, indem sich diese Bürger jederzeit 
während der allgemeinen Registrierungsperiode per 
Post oder auf elektronischem Weg in die Wählerliste 
eintragen können. Nach Verabschiedung des neuen 
Wahlgesetzes können im Ausland lebende ungarische 
Bürger sich in Wählerlisten eintragen und haben eine 
einzelne Stimme für Parteilisten, während Staatsbürger 
mit Wohnsitz in Ungarn ebenfalls einzelne Kandidaten 
in Einzelwahlkreisen wählen können. Im Wesentlichen 
erlaubt die Reform ungarischen Staatsbürgern, die 
sich innerhalb der EU bewegen, die Beibehaltung 
eines teilweisen Wahlrechts in ihrem Herkunftsland. 
Das Recht auf Briefwahl erleichtert ihnen die 
Teilnahme an Wahlen.49

Die Venedig‑Kommission des Europarates und 
das Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben 
eine gemeinsame Stellungnahme zum ungarischen 
Gesetz über Parlamentswahlen herausgegeben, in 
der sie die Entscheidung der Gesetzgebung befür‑
worten, angesichts der Tatsache, dass durch das neue 
Staatsbürgerschaftsgesetz rund fünf Millionen neue 
ungarische Staatsbürger das Wahlrecht erhalten – im 
Vergleich zu acht Millionen in Ungarn lebenden 

46 Ungarn, Gesetzesentwurf T/8405 über das Wahlverfahren, 
26. November 2012.

47 Ungarn, Gesetz CCIII aus 2011 über die Wahl der Mitglieder 
zur Nationalversammlung, 30. Dezember 2011.

48 Ungarn, Verfassungsgericht, Entscheidung I/3653/2012.
49 Ungarn, Gesetzesentwurf T/8405 über das Wahlverfahren, 

26. November 2012, Artikel 252.
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Wählern –, das Wahlrecht von im Ausland lebenden 
Ungarn auf die Verhältniswahl zu beschränken.50 Die 
restlichen Teile des Gesetzesentwurfs  T/8405/73 
treten in Kraft, sobald sie vom ungarischen Parlament 
erneut bestätigt werden.

Die Forderung nach einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern in nationalen Parlamenten wurde 
auch 2012 erneut gestellt. Das Europäische Parlament 
forderte eine Geschlechterparität in gewählten und desi‑
gnierten politischen Entscheidungspositionen sowie die 
Finanzierung geeigneter Sensibilisierungskampagnen.51 
Im Oktober 2012 rief die Parlamentarische Versammlung 
des Europarates (PACE) die Mitgliedstaaten des 
Europarates zur Einführung von Rechtsvorschriften 
auf, die den politischen Parteien die Ergreifung 
positiver Maßnahmen –  auch auf dem Gebiet der 
Wahlen  – zur Förderung des unterrepräsentierten 

50 Europarat, Venedig‑Kommission und OSZE/BDIMR (2012), 
Absatz 43.

51 Europäisches Parlament (2012d), Entschließung zu Frauen 
in politischen Entscheidungsprozessen – Qualität und 
Gleichstellung, P7_TA(2012) 0070, Brüssel, 13. März 2012.

Geschlechts ermöglichen. Zur Unterstützung dieses 
Ziels sollten den Parteien, die positive Maßnahmen 
zur Förderung der Repräsentanz oder der Beteiligung 
von Frauen ergreifen, finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, während den Parteien, die ihren 
rechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf die 
Geschlechterparität nicht nachkommen, Sanktionen 
auferlegt werden sollten.52

Abbildung 7.2 zeigt den Frauenanteil in den nationalen 
Parlamenten der EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien; 
die Einteilung erfolgt entsprechend der globalen 
Rangordnung der Interparlamentarischen Union. In den 
meisten EU‑Mitgliedstaaten und in Kroatien (20 Länder) 
liegt der Frauenanteil im Unterhaus oder in einem 
Einkammerparlament unter 30 %. Ähnlich stellt sich 
die Situation in den 13 EU‑Mitgliedstaaten dar, die über 

52 Europarat, Parlamentarische Versammlung (PACE), 
Resolution 1898 (2012) zu politischen Parteien 
und zur politischen Vertretung von Frauen, 
3. Oktober 2012, Randnr. 7.

Abbildung 7.2: Anteil der weiblichen Abgeordneten in den EU‑Mitgliedstaaten und Kroatien
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ein Oberhaus oder einen Senat verfügen: In neun dieser 
Staaten liegt der Frauenanteil unter 30 %.53

Der Bericht im Zusammenhang mit der Resolution von 
PACE stellt ebenfalls vielversprechende Praktiken zur 
Verbesserung der Repräsentanz von Frauen in natio‑
nalen Parlamenten vor, zum Beispiel Kampagnen und 
Maßnahmen, um die Mitgliedschaft von Frauen zu för‑
dern, Gewährleistung der größtmöglichen Transparenz 
bei der Auswahl der zur Wahl stehenden Kandidaten und 
Aufstellung von Mentoring‑ und Trainingsprogrammen 
zur Steigerung der Kapazität begabter Frauen, Positionen 
mit politischer Verantwortung zu übernehmen.54

Einige EU‑Mitgliedstaaten, einschließlich Belgien55 und 
Polen,56 haben Gesetzesänderungen geplant, um eine 
ausgewogene Repräsentanz weiblicher und männlicher 
Kandidaten in den Wahllisten zu gewährleisten; die 
geplanten Änderungen enthalten ähnliche Vorschläge 
zur Förderung der Chancengleichheit von Männern 
und Frauen in Wahllisten bei Wahlen auf europäischer 
und regionaler Ebene.

In Irland sieht eine Änderung des Wahlgesetzes vor, 
dass politische Parteien nur dann staatliche Mittel 
erhalten können, wenn mindestens 30  % ihrer 
Kandidaten weiblich sind.57 In Italien verabschiedete 
die Abgeordnetenkammer (Camera dei Deputati) 
einen Gesetzesentwurf über Geschlechterparität in 
lokalen Legislativräten und der Regierung, wobei der 
Gesetzesentwurf noch im Senat angenommen werden 
muss. Das Gesetz sieht beispielsweise eine 5%ige 
Senkung der einer politischen Partei zur Verfügung 
gestellten öffentlichen Mittel vor, wenn zwei Drittel der 
Kandidaten in ihrer Liste dasselbe Geschlecht haben.58

Das tschechische Innenministerium hat Pläne für eine 
allgemeine Reform der Wahlordnung angekündigt; es 
ist jedoch noch offen, ob diese Reform durch einen 

53 Vgl. auch: Europäische Kommission, GD Justiz, Datenbank 
über die Mitwirkung von Frauen und Männern an 
Entscheidungsprozessen, nationale Parlamente, abrufbar 
unter: http://ec.europa.eu/justice/gender‑equality/
gender‑decision‑making/database/politics/ 
national‑parliaments/index_de.htm.

54 Europarat, PACE (2012).
55 Belgien, Vorschlag vom 5. Juni 2012 für ein Gesetz über 

die Anpassung des Wahlgesetzes zur Förderung der 
Chancengleichheit von Männern und Frauen bei Wahlen, 
Doc. Parl. Chambre 2011‑2012 Nr. 233/001; Vorschlag 
vom 20. Juni 2012 im Hinblick auf die ausgewogene 
Repräsentanz von Männern und Frauen in den Wahllisten 
für die Europawahlen, Doc. Parl. Chambre 2011‑2012, 
Nr. 2274/001; Vorschlag für ein spezielles Mehrheitsgesetz 
vom 20. Juni 2012 im Hinblick auf die ausgewogene 
Repräsentanz von Männern und Frauen in den Wahllisten 
für die Wahl der regionalen Parlamente, Doc. Parl. 
Chambre 2011‑2012, Nr. 2273/001.

56 Gazeta wyborcza.pl (2012).
57 Irland, Electoral (Amendment) (Political Funding) Act 2012, 

Part 6, 42 (c).
58 Italien, Gesetz Nr. 96 vom 6. Juli 2012.

neuen Gesetzesentwurf oder durch die Änderung 
der derzeitigen Wahlgesetze umgesetzt wird. Der 
Entwurf soll der Regierung Mitte  2013 vorgelegt 
werden. Die Reform soll die bestehenden Gesetze zur 
Abhaltung von Wahlen vereinheitlichen und dadurch 
den Rechtsrahmen vereinfachen.

Die tschechische Gesetzgebung sieht keine Vertretung 
bei der Ausübung des Stimmrechts vor, bei der eine 
Person die Stimme für eine abwesende Person abgibt; 
jedoch können tschechische Bürger, denen es nicht 
möglich ist, ihre Stimme im Wahllokal an ihrem Wohnsitz 
abzugeben, eine „Wähler‑ID“ beantragen, mit der sie in 
einem anderen Wahllokal in der Tschechischen Republik 
wählen können.59 Die Möglichkeit der Briefwahl wurde 
nach einer politischen Debatte verworfen, da Bedenken 
bezüglich eines möglichen Missbrauchs bestanden.

Des Weiteren wurde die Einführung der elektronischen 
Stimmabgabe im Rahmen der allgemeinen Reform des 
tschechischen Wahlrechts diskutiert. Die elektronische 
Stimmabgabe kann auf verschiedene Arten erfolgen, 
von Lochkarten bis zur Stimmabgabe im Internet; immer 
werden jedoch elektronische Systeme für die Wahl‑ 
und Auszählungsprozesse eingesetzt. Aus finanziellen 
Gründen musste das erste Pilotverfahren der elektro‑
nischen Stimmabgabe von seinem ursprünglich für die 
Senats‑ und Regionalwahlen im Oktober 2012 geplanten 
Einsatz auf 2015 verschoben werden. Die tschechischen 
Behörden arbeiten an technischen Lösungen, damit in 
der Zukunft eine Stimmabgabe auf elektronischem 
Weg möglich ist.

In Estland, wo die elektronische Stimmabgabe bereits 
seit 2002 möglich ist, wurden Änderungen aller rele‑
vanten Wahlgesetze im Oktober 2012 angenommen.60 
Hauptziel war eine weitere Regulierung der elektroni‑
schen Stimmabgabe und insbesondere die Einrichtung 
eines speziellen für die elektronische Abstimmung 
zuständigen Komitees, dessen Funktion darin besteht, 
die elektronische Stimmabgabe vorzubereiten und 
zu organisieren, Probleme, die eine elektronische 
Stimmabgabe verhindern, zu lösen und die Ergebnisse 
elektronischer Abstimmungen zu überprüfen.61

Im Vereinigten Königreich wurde zum Zeitpunkt 
der Drucklegung des vorliegenden Jahresberichts 
eine Reform der Verfahren für die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis im Parlament angenommen.62 
Während beim aktuellen System die Verantwortung 
bei einer einzelnen Person in jedem Haushalt liegt, 

59 Tschechische Republik, Innenministerium (2012).
60 Estland, Gesetz zur Änderung des Wahlgesetzes und anderer 

Gesetze, RT I, 1. November 2012, 1, 17. Oktober 2012.
61 Estland, Wahlgesetz, 2002, in der geänderten Fassung, 

Absatz 17.
62 Vereinigtes Königreich, Electoral Registration and 

Administration Bill (2012‑2013), 31. Januar 2013.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_de.htm
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alle unter der betreffenden Anschrift lebenden 
Personen einzutragen („Registrierung pro Haushalt“), 
sieht das neue System die individuelle Eintragung 
ins Wählerverzeichnis anhand überprüfbarer per‑
sönlicher Kennungen vor. Die Verabschiedung dieser 
Reform wäre die größte Änderung beim Prozess der 
Wählerregistrierung seit Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts, d. h. der Ausweitung des Wahlrechts auf 
alle erwachsenen Bürger.

Vielversprechende Praktik

Einführung der elektronischen 
Stimmabgabe bei nationalen 
Parlamentswahlen
Bürger mit Wohnsitz außerhalb Frankreichs 
konnten bei den französischen Parlaments‑
wahlen im Juni 2012 erstmals ihre Stimme auf 
elektronischem Weg im Internet abgeben.63 
Die Wähler übermittelten dem Konsulat ihre 
E‑Mail‑Adresse und Mobilfunknummer, wo‑
raufhin sie vom Konsulat Anmeldedaten und 
Anweisungen zur Stimmabgabe zugesandt be‑
kamen. Diese Wahlmethode wurde in großem 
Umfang genutzt: 57 % der Wähler nutzten die‑
se Methode im ersten Wahlgang; beim zweiten 
Wahlgang waren es 54 %.64 Die französischen 
Behörden bewerteten das Wahlsystem positiv, 
während vom Büro für demokratische Institu‑
tionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE 
mehrere Empfehlungen zur Verbesserung des 
Systems abgegeben wurden.
Weitere Informationen vgl.: OSZE/BDIMR (2012a), S. 9., 
abrufbar unter: www.osce.org/odihr/elections/93621

6364

Das Wahlrecht für verurteilte Strafgefangene war 
auch 2012 weiterhin ein Thema. Im Mai befand die 
Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) in der Rechtssache Scoppola 
gegen Italien (No. 3), dass das italienische System 
in Bezug auf die Verhängung eines Wahlverbots 
abhängig von der speziellen Situation der betroffenen 
Person nicht übermäßig starr sei und nicht gegen die 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) verstoße.65

Diese Rechtssache war für das Vereinigte Königreich 
von großer Relevanz. Vor dem Hintergrund des 

63 Frankreich, Wahlordnung, Artikel L. 330‑13 der Wahlordnung 
und Artikel R176‑3 bis R176‑3‑10.

64 Frankreich, Außenministerium (Ministère des Affaires 
étrangères) (2012), S. 47.

65 EGMR, Scoppola/Italien (No. 3), Nr. 126/05, 22. Mai 2012; 
vgl. auch: EGMR, Cucu/ Rumänien, Nr. 22362/06, 
13. November 2012, in dieser Rechtssache war der 
Gerichtshof der Auffassung, dass Rumänien aufgrund 
der automatischen Verhängung eines Wahlverbots für 
verurteilte Personen die EMRK verletzt habe.

Urteils in der Rechtssache Scoppola66 bat die britische 
Regierung den EGMR um eine sechsmonatige Frist 
zur Änderung der betreffenden Gesetzgebung; diese 
Frist wurde eingeräumt.

Im November 2012 legte die britische Regierung einen 
Gesetzesentwurf vor, der von einem gemeinsamen 
Ausschuss des Unter‑ und Oberhauses zuerst einer 
genauen Prüfung unterzogen werden muss, bevor 
das Gesetz im Parlament eingebracht werden kann.67 
Der Gesetzesentwurf sieht drei Optionen vor, über die 
das Parlament entscheiden muss: ein Wahlverbot für 
Strafgefangene mit einer Haftstrafe von vier Jahren 
oder mehr, ein Wahlverbot für Strafgefangene mit einer 
Haftstrafe von über sechs Monaten und ein Wahlverbot 
für alle verurteilten Strafgefangenen.

Das Ministerkomitee des Europarates begrüßte auf 
seiner Sitzung im Dezember 2012 über die Überwachung 
der Vollstreckung von Urteilen den Entwurf, merkte 
jedoch an, dass die dritte Option eines grundsätzli‑
chen Wahlverbots für Strafgefangene nicht als mit der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar 
angesehen werden könne.68 Das Ministerkomitee 
entschied, den Fall spätestens im September  2013 
erneut zu erwägen.

7�1�3� Einschränkung der Wahlrechte von 
Menschen mit Behinderungen

Der UN‑Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen bestätigte seine weitge‑
fasste Auslegung der Bedeutung dessen, was 
Artikel 29 der BRK als „Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben“ bezeichnet.

In seinen Schlussbemerkungen zu dem von Ungarn 
vorgelegten Länderbericht rief der Ausschuss das Land 
dazu auf, „dass die einschlägigen Rechtsvorschriften 
überprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass 
alle Menschen mit Behinderungen unabhängig von der 
Art ihrer Behinderung, ihrer Rechtsstellung oder ihrem 
Wohnsitz das Recht haben, gleichberechtigt mit anderen 
zu wählen und am öffentlichen Leben teilzuhaben“.69

Verschiedene andere Foren weisen auf die Standards 
der UN hin. So äußerte etwa die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wieder‑
holt Bedenken wegen nicht behindertengerechter 
Wahllokale (Frankreich,70 Griechenland,71 Niederlande72 

66 EGMR, Pressemitteilung (2012).
67 White, I. (2012).
68 Ebenda.
69 Vereinte Nationen, Ausschuss für die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen (2012), Randnr 46.
70 OSZE/BDIMR (2012a).
71 OSZE/BDIMR (2012b).
72 OSZE/BDIMR (2012c).

http://www.osce.org/odihr/elections/93621


Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2012

242242

und Slowenien73). Dabei verweist sie immer wieder auf 
die Standards der BRK.

Die Barrierefreiheit von Wahllokalen ist nach wie 
vor ein Dauerthema für die EU‑Mitgliedstaaten; 
24 Staaten (und Kroatien) haben das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention; 
wird in Kapitel 5 im Abschnitt „Diskriminierung auf‑
grund einer Behinderung“ eingehend behandelt) rati‑
fiziert und haben somit anerkannt, dass der Zugang 
zu Wahlen barrierefrei sein muss. Im Hinblick auf die 
Barrierefreiheit von Wahllokalen konnten jedoch einige 
Verbesserungen festgestellt werden.

„Die Parlamentarische Versammlung des Europarates 
(PACE) forderte die Mitgliedstaaten des Europarates auf, 
die Beteiligung von Bürgern am Wahlprozess insbesondere 
dadurch zu fördern, dass die Ausschöpfung sämtlicher 
Mittel sichergestellt wird, um alle Wahllokale barrierefrei zu 
machen.“
PACE‑Resolution 1897 (2012) Ensuring greater democracy in elections 
(Mehr Demokratie bei Wahlen garantieren)

Die tatsächliche Situation unterstreicht die Dringlichkeit 
der Forderung von PACE.

Mehrere im Jahr 2012 angenommene nationale Aktions‑
pläne zielen darauf ab, die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am öffentlichen und politischen Leben 
zu verbessern (Finnland74 und Österreich75). Während 
der Wahlen 2012 in Innsbruck waren beispielsweise 
24 von 42 Wahllokalen (57 %) barrierefrei.

Andere EU‑Mitgliedstaaten verabschiedeten Akte 
der Gesetzgebung und/oder der Ausführung, um 
die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an 
Wahlen zu fördern und zu organisieren und um Regeln 
für die Barrierefreiheit von Wahllokalen festzulegen.

Dies war der Fall in Ungarn, wo das Gesetz über 
das Wahlverfahren verabschiedet wurde,76 sowie in 
Belgien vor den Kommunalwahlen 2012.77 In Wallonien 
kritisierten Nichtregierungsorganisationen, dass 
Personen, die barrierefreie Wahllokale benötigen, 
dies zwei Monate bis einen halben Monat vor den 
Wahlen erklären müssen.78

73 OSZE/BDIMR (2012d).
74 Finnland, Justizministerium (2012).
75 Österreich, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz (2012).
76 Ungarn, Gesetzesentwurf T/8405 über das Wahlverfahren, 

26. November 2012, Artikel 153.
77 Belgien, Wallonischer Minister für Gesundheit, Soziales und 

Chancengleichheit (2012).
78 Sozialistische Vereinigung für Menschen mit 

Behinderungen (Association Socialiste de la Personne 
Handicapée, ASPH asbl.) (2012a) und ASPH asbl. (2012b).

Vor den nationalen Wahlen im Juni 2012 versandte das 
griechische Innenministerium ein Rundschreiben, in 
dem es die Wahlbeauftragten in den Wahllokalen darum 
bat, im Falle nicht barrierefreier Wahllokale den Wählern 
zu helfen. Diese Hilfe könnte u. a. darin bestehen, 
betroffene Personen in die Wahlkabine zu begleiten, 
um ihnen bei der Stimmabgabe zu helfen, oder den 
betroffenen Personen die Wahlunterlagen außerhalb 
des nicht barrierefreien Wahllokals auszuhändigen.79

Diese Lösung löste jedoch Bedenken seitens der OSZE 
aus, da Wähler mit Behinderungen nicht die Möglichkeit 
hätten, eine eigene Begleitperson zu wählen. In ihrem 
Bericht über die griechischen Wahlen stellte die OSZE 
fest, dass vor dem Hintergrund der kürzlich vorgenom‑
menen Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention 
durch Griechenland und zur Gewährleistung des 
Wahlgeheimnisses Änderungen an der aktuellen 
Gesetzgebung vorgenommen werden müssten, um 
die Barrierefreiheit von Wahllokalen zu gewährleisten 
und es Wählern mit Behinderungen zu gestatten, 
eigene Begleitpersonen mitzubringen.80

Die Zentrale Wahlkommission in Litauen erließ einen 
Beschluss, in dem sie die Einrichtung vollständig barriere‑
freier Wahllokale forderte.81 Die Wahlkommission arbei‑
tete eng mit der öffentlichen Agentur für Brailledruck 
(Všį ‘Brailio spauda’) und der litauischen Vereinigung 
blinder und sehbehinderter Menschen (Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjunga) zusammen, um grundlegende 
Wahlinformationen in Brailleschrift zur Verfügung zu 
stellen, vor allem für die Parlamentswahlen 2012.

Das niederländische Innenministerium beauftragte das 
Project Bureau Accessibility mit der Erarbeitung einer 
Checkliste für die Barrierefreiheit von Wahllokalen, die 
bei den Parlamentswahlen am 12. September 2012 zum 
Einsatz kam. In der Checkliste werden vier Kategorien 
genannt, die zur Barrierefreiheit von Wahllokalen 
beitragen: Kommunikat ion, Barr ierefreiheit , 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit.82

Sehbehinderte Menschen treffen ebenfalls auf 
Schwierigkeiten beim Wählen. Vor den niederlän‑
dischen Parlamentswahlen machte Viziris, eine 
Nichtregierungsorganisation zur Unterstützung der 
Rechte von Menschen mit Sehbehinderungen, auf 
Probleme bei der Zugänglichkeit in Wahllokalen auf‑
merksam. Sie rief ihre Mitglieder dazu auf, über ihre 
Erfahrungen beim Wählen zu berichten.83 Bei den letzten 

79 Griechenland, Innenministerium, Rundschreiben Nr. 33, 
Erleichterung der Ausübung des Wahlrechts für Bürger 
mit Behinderungen während der Parlamentswahlen am 
17. Juni 2012, 19. Mai 2012.

80 OSZE/BDIMR (2012b), S. 5.
81 Litauen, Zentrale Wahlkommission (2012).
82 Project Bureau Accessibility (Projectbureau 

Toegankelijkheid) (2012).
83 Viziris (2012).
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niederländischen Wahlen testete der Innenminister 
alternative Stimmzettel, die speziell auf die Bedürfnisse 
von sehbehinderten Wählern und Menschen mit einer 
geringen Lese‑ und Schreibfähigkeit angepasst wurden 
(die Tests werden fortgesetzt). Diese Stimmzettel 
können den Wählern auch in digitaler Form übermit‑
telt und anschließend ausgedruckt werden, so dass die 
Wähler mehr Zeit für ihre Stimmabgabe haben, bevor 
sie ihren Stimmzettel zurücksenden.84 In ihrem Bericht 
über die französischen Parlamentswahlen stellte die 
OSZE fest, dass Wählern mit Sehbehinderungen keine 
speziellen Hilfsmittel angeboten wurden, weshalb diese 
ihre Stimme nicht geheim abgeben konnten.85

84 Niederlande, Minister für Inneres und 
Königreichsbeziehungen (2012).

85  OSZE/BDIMR (2012a), S. 2.

Das Wahlrecht von Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen oder geistigen Behinderungen 
ist ein Rechtsbereich, der durch große Vielfalt in 
den EU‑Mitgliedstaaten geprägt ist. Die Mehrheit 
verknüpft den Verlust der Rechtsfähigkeit86 –  den 
Entzug der rechtlichen Anerkennung persön‑
licher Entscheidungen, wie die Eintragung ins 
Wählerverzeichnis87  – jedoch weiterhin mit der 
Aberkennung des Wahlrechts. Die EU‑Mitgliedstaaten 
verfolgen drei Herangehensweisen: völliger Ausschluss, 
Einzelfallprüfung und uneingeschränkte Beteiligung.88

86 FRA (2012), S. 188.
87 FRA (2013).
88 FRA (2010), S. 15ff.

Tabelle 7.1:  Das Recht von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistigen 
Behinderungen auf politische Beteiligung, nach EU‑Mitgliedstaat und Kroatien

EU‑Mitgliedstaat Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Uneingeschränkte Beteiligung
AT ×
BE ×
BG ×
CY ×
CZ × ×
DE ×
DK × ×
EE × ×
EL ×
ES × ×
FI × ×
FR × ×
HU ×
IE × ×
IT ×
LT ×
LU ×
LV ×
MT × ×
NL ×
PL ×
PT ×
RO ×
SE ×
SI ×
SK ×
UK ×

HR ×

Anmerkung: Da Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistigen Behinderungen je nach 
nationalem Recht des betreffenden Mitgliedstaats unterschiedlich behandelt werden können, kann ein 
EU‑Mitgliedstaat in mehr als einer Spalte verzeichnet sein.

Quelle: FRA, 2012
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Vielversprechende Praktik

Unterstützung von Kandidaten mit 
Behinderungen
Am 9. Juli 2012 initiierte die britische Regierung 
die Strategie Access to elected office for disab‑
led people (Zugang zu einem gewählten Amt für 
Menschen mit Behinderungen), um Menschen 
mit Behinderungen, die sich zur Wahl stellen 
möchten, weitere Unterstützung zu bieten. Die 
Strategie umfasst insbesondere ein Trainings‑
programm, das Menschen mit Behinderungen 
zur Teilhabe am politischen Leben ermutigen 
soll, indem eine Einführung über die Fähigkei‑
ten gegeben wird, die für die Kandidatur für 
ein Amt benötigt werden. Außerdem bietet die 
Strategie einen speziellen Fonds –  den Access 
to Elected Office Fund  –, aus dem Kandidaten, 
die aufgrund einer Behinderung zusätzliche 
Kosten haben, finanzielle Unterstützung erhal‑
ten können.
Weitere Informationen vgl.: Vereinigtes Königreich, 
Home Office (2012); Einzelheiten zur Strategie sind 
abrufbar unter: www.homeoffice.gov.uk/equalities/
equality‑public‑political/access‑elected‑office/

Weitere Informationen zum Access to Elected Office Fund 
sind abrufbar unter: www.access‑to‑elected‑office‑fund.
org.uk/

Diejenigen EU‑Mitgliedstaaten, die die Betroffenen 
ausschließen, knüpfen das Wahlrecht an deren 
Rechtsfähigkeit. In anderen Mitgliedstaaten sieht 
das nationale Recht eine individuelle Prüfung der 
Fähigkeit zur Teilnahme an Wahlen vor, bevor das 
Wahlrecht entzogen wird.

Diejenigen EU‑Mitgliedstaaten, die sämtliche 
Einschränkungen aufgehoben haben, ermöglichen 
Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychi‑
schen Gesundheitsproblemen die Teilnahme an Wahlen 
gleichberechtigt mit anderen Bürgern.89

Seit 2011 hat sich wenig geändert. Kroatien90 
hat seinen Rechtsrahmen bereits reformiert und 
Luxemburg91 beabsichtigt Reformen.

Am 14.  Dezember verabschiedete das kroatische 
Parlament das Gesetz über das Wählerverzeichnis, mit 
dem alle Einschränkungen der Rechte von Personen, 
denen die Rechtsfähigkeit aberkannt wurde, aufge‑
hoben werden.92 Artikel 64 des Gesetzes besagt, dass 
Personen, denen die Rechtsfähigkeit per rechtskräftiger 
Entscheidung eines zuständigen Gerichts im Zeitraum 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vollständig 

89 FRA (2012). S. 189.
90 Kroatien, Gesetz über das Wählerverzeichnis, Amtsblatt 

Nr. 144/12.
91 Luxemburg (2012), S. 47.
92 Kroatien, Gesetz über das Wählerverzeichnis, Amtsblatt 

Nr. 144/12.

aberkannt worden war, als Wähler zu erachten und in das 
Wählerverzeichnis einzutragen sind. Mit der Garantie 
des Wahlrechts für Menschen, die die Rechtsfähigkeit 
verloren haben, reagierte das Ministerium für öffent‑
liche Verwaltung auf die vom Bürgerbeauftragten für 
Menschen mit Behinderungen geäußerte Kritik.93

In Tabelle 7.1 wird Kroatien weiterhin in der Spalte 
„Ausschluss“ aufgeführt, da in Kroatien immer noch ein 
Gesetz gilt, das Menschen, denen die Rechtsfähigkeit 
aberkannt wurde, von Wahlen ausschließt, auch wenn 
von einigen Nichtregierungsorganisationen berichtet 
wurde, dass das kroatische Parlament eine Änderung 
dieses Gesetzes über die Wahl von Vertretern plant.94

In Luxemburg sieht der nationale Aktionsplan für die 
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention vom 
März 201295 vor, den Rechtsrahmen zur Rechtsfähigkeit 
bis 2015 zu reformieren. Gleichzeitig soll die Verfassung 
bis Juni  2014 geändert werden, um das vollstän‑
dige Wahlverbot für unter Vormundschaft stehende 
Personen aufzuheben, das heißt Personen, denen 
eine dritte Person zugeteilt ist, die per Gesetz dazu 
ermächtigt ist, Entscheidungen im Namen der betreuten 
Person zu treffen.96 Mit der Verfassungsreform wird 
das automatische Wahlverbot abgeschafft, und es 
wird sichergestellt, dass Personen das Wahlrecht 
nur auf der Grundlage von Einzelfallentscheidungen 
aberkannt werden kann.

In den Niederlanden existieren keine rechtli‑
chen Einschränkungen für Menschen mit geis‑
tiger Behinderung und Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen. Vom Büro für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE 
wurde jedoch unter Bezugnahme auf Artikel  29 
der Behindertenrechtskonvention vorgeschlagen, 
Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht ohne 
Hilfe wählen können, Unterstützung zu bieten.97

Tabelle  7.1 enthält eine aktualisierte Zusammen‑
fassung einer im letzten Jahresbericht der  FRA 
veröffentlichten Tabelle.98

7�2� Entwicklungen in der 
partizipativen Demokratie

Neben dem Wahlrecht bei Kommunal‑ und 
Europawahlen fördert das Unionsrecht eine breitere par‑
tizipative Demokratie. Der Vertrag über die Europäische 

93 Kroatien (2012).
94 Udruga Sjaj (2012).
95 Luxemburg (2012), S. 47.
96 FRA (erscheint in Kürze).
97 OSZE/BDIMR (2012c), S. 5.
98 FRA (2012), S. 189.

http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-public-political/access-elected-office/
http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-public-political/access-elected-office/
http://www.access-to-elected-office-fund.org.uk/
http://www.access-to-elected-office-fund.org.uk/
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Union (EUV) erleichtert die direkte Einbeziehung der 
Bürger in Unionsangelegenheiten.

Der in Artikel 11 EUV verankerte „öffentliche Austausch“ 
kann auch andere Formen annehmen, einschließlich 
mittels Konsultationen. Die Europäische Kommission 
beendete 2012 112 solcher Konsultationen im Vergleich 
zu 131 im Jahr 2011; sieben Konsultationen im Jahr 2012 
betrafen den Politikbereich „Justiz und Grundrechte“ 
gegenüber vier aus diesem Bereich 2011.99

Laut des Europäischen Bürgerbeauftragten sollten die 
Konsultationsunterlagen in allen Amtssprachen der Union 
zur Verfügung gestellt werden. Der Bürgerbeauftragte 
war der Auffassung, dass eine Unterlassung einen Fall 
von Missstand in der Verwaltungstätigkeit darstellte.100

Die Europäische Bürgerinitiative bietet ein neues 
Werkzeug, von dem die Bürger profitieren können.

7�2�1� Die Europäische Bürgerinitiative

Am 1.  April  2012 trat die Verordnung über die 
Bürgerinitiative in Kraft.101 Eingereicht werden können 
Bürgerinitiativen von Bürgerausschüssen, die aus min‑
destens sieben EU‑Bürgerinnen und ‑Bürgern aus mindes‑
tens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen.102

„Ich sehe der ersten europäischen Bürgerinitiative mit 
Spannung entgegen. Sie markiert einen wichtigen Schritt 
hin zu mehr Bürgerbeteiligung in Europa. Ich bin neugierig, 
welche Initiative als erste eine Million Unterschriften 
erreichen wird.“
Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission, 
Brüssel, 8. Mai 2012

Die erste Europäische Bürgerinitiative, „Fraternité 2020 – 
Mobilität. Fortschritt. Europa“, wurde am 9. Mai 2012 
registriert. Sie wurde von einem Bürgerausschuss aus 
Belgien, Italien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, 
Spanien und Ungarn vorgeschlagen. Die Initiative will 
vor allem „europäische Austauschprogramme wie 
Erasmus oder den Europäischen Freiwilligendienst 
fördern, um zu einem vereinten Europa beizutragen, 
das auf der Solidarität seiner BürgerInnen gründet“.103

Im Jahr 2012 wurden zwölf Europäische Bürgerinitiativen 
registriert, die eine Vielzahl verschiedener Themen 

99 Europäische Kommission (2012d).
100 Europäischer Bürgerbeauftragter, Fall 0640/2011/AN vom 

4. Oktober 2012.
101 Verordnung Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1.
102 Europäische Kommission, Europäische Bürgerinitiative, 

abrufbar unter: http://ec.europa.eu/citizens‑initiative/
public/welcome; und FRA (2011), S. 136ff.

103 Europäische Kommission (2012e); weitere Informationen 
über europäische Austauschprogramme dieser Art sind 
abrufbar unter: www.fraternite2020.eu.

behandeln, wie Medienpluralismus und Pressefreiheit,104 
Tierschutz („Stop Vivisection“)105 und allgemeinere 
ökologische Aspekte („30 km/h – macht die Straßen 
lebenswert!“).106 Im Bereich der politischen Beteiligung 
und Staatsbürgerschaft hat es sich die Initiative 
„Let me vote“ zum Ziel gesetzt, Staatsangehörigen 
anderer Mitgliedstaaten das Recht zur Teilnahme an 
jeder politischen Wahl zu gewähren.107 Die Initiative 
für eine zentrale, öffentliche Online‑Plattform für die 
Europäische Bürgerinitiative („Central public online 
collection platform for the European citizen initiative“) 
will die Registrierung und Sammlung von Unterschriften 
für künftige Europäische Bürgerinitiativen erleichtern.

Sieben Registrierungsanträge wurden abgelehnt, 
weil sie nicht den in der Verordnung über die 
Bürgerinitiative festgelegten Bedingungen entspra‑
chen. Gemäß Artikel  4 Absatz  2 der Verordnung 
registriert die Europäische Kommission eine vorge‑
schlagene Bürgerinitiative binnen zwei Monaten nach 
Eingang des Antrags, sofern die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: Der Bürgerausschuss ist eingesetzt und die 
Kontaktpersonen sind benannt worden; die geplante 
Bürgerinitiative liegt nicht offenkundig außer‑
halb der Befugnisse der Kommission; die geplante 
Bürgerinitiative ist nicht offenkundig missbräuchlich, 
unseriös oder schikanös; die geplante Bürgerinitiative 
verstößt nicht offenkundig gegen die Werte der Union, 
wie sie in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) festgeschrieben sind.

Beispiel: Das Ziel der Initiative My voice against nuc‑
lear power war die Abschaffung der Kernenergie. 
D ie  Eu ro pä i s ch e  Ko m m iss io n  l eh nte  d en 
Registrierungsantrag mit der Begründung ab, dass 
ein solches Verbot gegen den Euratom‑Vertrag ver‑
stoßen würde. Da weder der EUV noch der Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine 
Rechtsgrundlage für eine gegen den Euratom‑Vertrag 
verstoßende Handlung schafft, müsste dieser durch 
eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien 
geändert werden, bevor eine solche Europäische 
Bürgerinitiative registriert werden könnte.108

Einige Entschließungen des Europäischen Parlaments 
schlagen vor, dass der Petitionsausschuss des 
Europäischen Par laments angesichts seiner 

104 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
für Medienpluralismus sind abrufbar unter: www.
mediainitiative.eu.

105 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
gegen Vivisektion „Stop Vivisection“ sind abrufbar unter: 
www.stopvivisection.eu.

106 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
„30km/h – macht die Straßen lebenswert!“ sind abrufbar 
unter: http://de.30kmh.eu.

107 Weitere Informationen über die Europäische Bürgerinitiative 
„Let me vote“ sind abrufbar unter: www.letmevote.eu.

108 Europäische Kommission (2012f), abrufbar unter: http://
ec.europa. eu/citizens‑initiative/public/documents/579.

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/12009/html.bookmark
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://www.fraternite2020.eu/
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.mediainitiative.eu/
http://www.stopvivisection.eu/
http://de.30kmh.eu/
http://www.letmevote.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/579
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Erfahrung mit dem unmittelbaren Kontakt zu 
Bürgern die öffentlichen Anhörungen abhalten sollte, 
die gemäß Artikel  11 der Verordnung109 über die 
Bürgerinitiative vorgeschrieben sind.110

In der Mehrheit der EU‑Mitgliedstaaten gewährleisten 
geltende Rechtsvorschriften oder Bestimmungen, dass 
die Bürger eine Europäische Bürgerinitiative ins Leben 
rufen oder sich daran beteiligen können.

7�2�2� Beteiligung von 
Nichtregierungsorganisationen – 
Konsultationen und 
Vorbereitungen für das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen 
und Bürger 2013

Das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
(2007‑2013) unterstützt eine große Bandbreite von 
Aktivitäten und Organisationen zur Förderung einer 
„aktiven europäischen Bürgerschaft“, vor allem die 
Einbeziehung europäischer Bürger und Bürgerinnen 
und zivilgesellschaftlicher Organisationen in den euro‑
päischen Integrationsprozess.111 Neben den ständigen 
Themen des Programms standen 2012 zwei vorrangige 
Themen im Vordergrund: einerseits die Förderung 
der europäischen Bürgerschaft und der Demokratie, 
einschließlich der Entwicklung eines Verständnisses 
der EU, ihrer Werte und des Beitrags, mit dem sie 
den Alltag der Bürger bereichert, und andererseits 
sicherzustellen, dass die unmittelbaren und aktuellen 
Interessen der Bürger in die europäische politische 
Agenda einfließen.112 Die vorrangigen Themen des 
Programms für 2013 werden sich auf die Beiträge zu 
den Zielen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen 
und Bürger konzentrieren.

Am 14.  Dezember  2011 nahm die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates über das Programm „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ für den Zeitraum 2014‑2020 an.113 Das 
Programm zielt darauf ab, die Bürgerbeteiligung zu ver‑
stärken und eine Mitwirkung der Zivilgesellschaft am 
politischen Entscheidungsprozess sicherzustellen. Des 
Weiteren soll das Programm die Beteiligung einzelner 

109 Verordnung Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1.

110 Europäisches Parlament (2012b), Absatz 3; vgl. auch: 
Europäisches Parlament (2012e).

111 Das derzeitige Programm mit einem Budget von 
215 Millionen Euro hat am 1. Januar 2007 begonnen und läuft 
bis zum 31. Dezember 2013.

112 Vgl.: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/ 
priority_themes_de.php.

113 Europäische Kommission (2011).

Bürgerinnen und Bürger an Debatten und Diskussionen 
über EU‑Themen fördern.114

Es wird eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, 
um die praktische Umsetzung dieser Ziele zu verwirk‑
lichen, darunter: Menschen aus lokalen Gemeinden 
in ganz Europa durch Städtepartnerschaften zusam‑
menbringen; zivilgesellschaftlichen Organisationen 
Finanzhilfen zur strukturellen Unterstützung bereit‑
stellen; Unionsbürgerschaft durch Veranstaltungen 
mit hoher Außenwirkung, durch Studien und die 
Verbreitung von Informationen fördern sowie europä‑
isches Geschichtsbewusstsein fördern und bewahren 
durch die finanzielle Unterstützung von Projekten 
beispielsweise zur Erinnerung an die Opfer von 
Massenvernichtungen und Massendeportationen.

Die Europäische Kommission gab eine Studie über die 
partizipative Unionsbürgerschaft in Auftrag, mit der 
die theoretischen, politischen 
und praktischen Aspekte sowie 
der Grad der Beteiligung in der 
EU untersucht werden sollen. 
Die politischen Empfehlungen 
der Studie beziehen sich auf das 
bevorstehende Europäische Jahr der Bürgerinnen 
und Bürger  2013, das neue Programm „Europa 
für Bürgerinnen und Bürger“ (2014‑2020) und die 
europäischen Wahlen 2014.

Die politischen Empfehlungen unterteilen sich in drei 
Bereiche: Konzepte und Definition der partizipativen 
Bürgerschaft, wirksame Strategien zur Erleichterung der 
partizipativen Bürgerschaft und eine EU‑Strategie für die 
partizipative Bürgerschaft während der Wirtschaftskrise 
und darüber hinaus. Im Wesentlichen zielen die 
Empfehlungen darauf ab, die Demokratie und den sozi‑
alen Zusammenhalt durch die partizipative Bürgerschaft 
auf wirksame Weise zu wahren und auszubauen.115

Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger 
wurde mit einer Debatte mit Bürgern in Dublin am 
10.  Januar  2013 offiziell eingeläutet, zeitgleich mit 
dem Beginn der irischen Ratspräsidentschaft der 
Europäischen Union. Bei der Debatte standen die 
Entwicklung der EU im Allgemeinen und die Entwicklung 
der Unionsbürgerschaft im Besonderen vor dem 
Hintergrund der im Jahr 2014 stattfindenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Mittelpunkt. Ein EU‑weites 
Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen hat sich 
speziell zu dem Zweck gebildet, mit der Europäischen 
Kommission im Hinblick auf das Europäische Jahr 
zusammenzuarbeiten. Dieses Bündnis (European Year 

114 Ebenda.; der Vorschlag der Kommission wurden sowohl 
vom Europäischen Wirtschafts‑ und Sozialausschuss (EWSA) 
als auch vom Ausschuss der Regionen unterstützt; vgl.: 
EWSA (2012), S. 2 und Ausschuss der Regionen (2012).

115 Hoskins, B. und Kerr, D. (2012), S. 7‑8.

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_de.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_de.php
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of Citizens Alliance, EYCA)116 ist ein wichtiger strategi‑
scher Partner, der die Zivilgesellschaft vertritt.117

Im Rahmen des Europäischen Jahres der Bürgerinnen 
und Bürger veranstaltete die Europäische Kommission 
eine Reihe von Debat ten mit Bürgern und 
Bürgerversammlungen, um beispielsweise folgende 
Themen zu erörtern: Wie soll die Krise bekämpft werden? 
Was erwarten Sie sich von der Unionsbürgerschaft? Wie 
soll Europa 2020 aussehen?

Für das Jahr 2013 sind zwanzig solcher Debatten geplant, 
die europaweit stattfinden und für alle offen sind.118 Die 
ersten Debatten fanden 2012 in Spanien, Österreich, 
Deutschland, Frankreich und Italien statt und sollten 
sicherstellen, dass die geäußerten Meinungen in 
zukünftige Vorschläge der Europäischen Kommission 
zur Stärkung der Bürgerrechte und zur Bewahrung einer 
Union einfließen, in der diese Rechte in vollem Umfang 
eingehalten werden. Für 2013 sind europaweit zwanzig 
weitere Debatten geplant.

116 Weitere Informationen zu EYCA sind abrufbar unter: http://
ey2013‑alliance.eu.

117 Europäische Kommission (2012g).
118 Weitere Informationen zu den Debatten über die Zukunft 

Europas sind abrufbar unter: http:// ec.europa.eu/
european‑debate/index_en.htm.

Ausblick
Im Bereich der Beteiligung der EU‑Bürger an der 
demokratischen Funktionsweise der Union wurde das 
Jahr 2013 zum Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger erklärt, um der Einführung der EU‑Bürgerschaft 
vor 20 Jahren feierlich zu gedenken. Der Schwerpunkt 
liegt sowohl auf den Ergebnissen, die die EU bereits 
für die Bürger erzielt hat, als auch auf den künftigen 
Erwartungen der Bürger, die es zu erfüllen gilt. Die 
über das Jahr stattfindenden Veranstaltungen machen 
deutlich, wie die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar 
von ihren EU‑Rechten sowie den Maßnahmen und 
Programmen, die die vollständige Wahrnehmung der 
EU‑Staatsbürgerschaft fördern sollen, profitieren können.

Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger soll 
eine EU‑weite Debatte mit den Bürgern über die künftige 
Entwicklung der EU und die erforderlichen Reformen zur 
Verbesserung der Lebensqualität im Alltag anregen.119

Die Verordnung des Rates über das Programm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für den Zeitraum 
2014‑2020 soll bis Mitte  2013120 angenommen 
werden und die aktive Mitwirkung am Leben in der 
Europäischen Union unterstützen.

Des Weiteren soll das Thema der Erweiterung des 
Rechts von EU‑Bürgern zur Teilnahme an nationalen 
Wahlen in dem Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, 
erörtert werden. Dieser Reformbereich ist ein zentrales 
Anliegen der Europäischen Bürgerinitiative „Let me 
vote“ und hat bereits heftige Debatten ausgelöst.121

119 Europäische Kommission (2012g).
120 Europäische Kommission (2011).
121 Bauböck, R., Cayla, P. und Seth, C. (2012).

http://ey2013-alliance.eu/
http://ey2013-alliance.eu/
http://ey2013-alliance.eu/
http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm
http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm
http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm
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